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Stammrechtssatz

Das "Assoziierungsabkommen zwischen der vormaligen EWG und der Türkei aus dem Jahre 1963" und die darauf

gegründeten Beschlüsse des Assoziationsrates EWG/Türkei zählen zu den Rechtsquellen iSd § 1 Abs 3 Z 1 AufenthaltsG

1992. Unmittelbar anwendbare Rechtsakte der Europäischen Union beeinDußten nach dem 1.1.1995 aber vor

Inkrafttreten der Nov BGBl 1995/351 zum AufenthaltsG 1992 die den Aufenthalt türkischer Arbeitnehmer in Österreich

betreffende Rechtslage unmittelbar.
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